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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.06.1960

Norm

ABGB §1325 E1

ZPO §228 B1bb

Rechtssatz

Wenn die Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden kann, daß der Kläger in Zukunft Schmerzen zu ertragen haben

wird, die ihn berechtigten, von den Beklagten ein weiteres Schmerzengeld zu verlangen, ist ein Interesse des Klägers

an der begehrten Feststellung auch bezüglich des Schmerzengeldanspruches anzunehmen.
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